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Mitten hinein in den Pulverdampf integra-
tionspolitischer Grundsatzgefechte hat
Bundesforschungsministerin Annette
Schavan (CDU) kürzlich ihre Entschei-
dung verkündet, an drei Standorten
(Münster, Osnabrück und Tübingen) den
Aufbau von Zentren für islamische Theo-
logie zu fördern. Das ist eine Grundsatz-
entscheidung von erheblicher Tragweite.
Hier wird Integrations-, ja Religionspoli-
tik betrieben.

Eine an den staatlichen Universitäten
angesiedelte Theologie muss im Diskurs
mit den dort vertretenen anderen Diszipli-
nen bestehen, sie muss sich den üblichen
wissenschaftlichen Standards unterwer-
fen, und sie wird ihre Forschungsergebnis-
se in die Religionsgemeinschaft zurückge-
ben. Vorlesungen und Forschungsergeb-
nisse sind allgemein zugänglich und er-
möglichen eine offene Diskussion.
Gleichzeitig muss das staatliche Beamten-
recht die unerlässliche Verfassungstreue
der Theologieprofessoren sichern, es ver-
schafft ihnen aber auch wissenschaftliche
Freiräume und die notwendige persönli-
che Unabhängigkeit und Sicherheit, um
gegebenenfalls innerhalb ihrer Glaubens-
gemeinschaften unbequeme Ansichten
zu vertreten.

Daraus resultiert eine bei den christli-
chen Kirchen erprobte produktive Span-
nung zwischen der universitären Theolo-
gie auf der einen und den institutionellen
Repräsentanten der Religion auf der ande-
ren Seite. Ihr kommt ein erhebliches Mo-
dernisierungs- und Rationalisierungspo-
tential zu, das gerade auch die gefährli-
chen Seiten von Religion erfasst, etwa die
Abschottung in einem eigenen Wertekos-
mos und Fundamentalisierung. Selbstver-
ständlich kann man die universitäre Theo-
logie nicht allein darauf reduzieren, aber
aus der Sicht des Staates ist sie nun einmal
auch das: eine grundrechtsschonende, da
freiwillige Selbstzähmung von Religion.

Allerdings stellen Zentren für islami-
sche Theologie das Religionsrecht vor
nicht unerhebliche Herausforderungen.
Das Hauptproblem liegt darin, dass das
geltende Recht auf Seiten der Religion ei-
nen Ansprechpartner voraussetzt, der ver-
bindliche Absprachen treffen kann. Bei
der Einrichtung theologischer Fakultäten
oder Institute handelt es sich um eine ge-
meinsame Angelegenheit von Staat und
Religionsgemeinschaft. Der Staat stellt
die institutionellen Rahmenbedingungen
(personelle und sachliche Ressourcen)
zur Verfügung, die jeweilige Religionsge-
meinschaft bestimmt die (glaubensgebun-
denen) Inhalte. Dabei verhindern das
Selbstbestimmungsrecht der Religionsge-
meinschaften und der Grundsatz der Tren-
nung von Staat und Kirche, dass der Staat
in den Bereich des Religiösen hinüber-
greift, etwa indem er bestimmte Lehrin-
halte vorgibt oder von den Religionsge-
meinschaften aus Glaubensgründen abge-
lehntes Lehrpersonal einstellt. An staatli-
chen Universitäten kann es deshalb keine
Theologie gegen den Willen der betreffen-
den Religionsgemeinschaft geben.

Was aber macht eine Religionsgemein-
schaft aus, und vor allem, wer kann für
sie sprechen? Diese für die christlichen
Kirchen seit langem beantworteten Fra-
gen stellen den Islam vor große Proble-
me. Unzweifelhaft handelt es sich um
eine Religion. Aber wo ist eine rechtlich
fassbare Gemeinschaft, die verbindlich

für die Angehörigen dieser Religion spre-
chen kann? Dem Islam fehlt es weitge-
hend an mitgliedschaftlichen Strukturen,
und über die Repräsentativität der beste-
henden Verbände herrscht ebenso Streit
wie über die Frage, ob sie als Dachverbän-
de strukturell den Anforderungen an Reli-
gionsgemeinschaften genügen. Weitge-
hend unproblematisch ist allein die Ein-
ordnung der Moscheegemeinden als Reli-
gionsgemeinschaften, denen aber jeweils
lediglich lokale Bedeutung zugemessen
werden kann. Deshalb hatten die im Ja-
nuar dieses Jahres vom Wissenschaftsrat
verabschiedeten „Empfehlungen zur Zu-
kunft von Theologien und religionsbezo-
genen Wissenschaften“ die Einrichtung
von Beiräten vorgeschlagen, welche die
Mitwirkungsrechte wahrnehmen sollen,

ohne selbst Religionsgemeinschaft zu
sein.

Wie kann man diesen Vorschlag ver-
wirklichen? Für die Errichtung des Bei-
rats erscheint das im Bereich der christli-
chen Kirchen verfolgte Modell der ver-
traglichen Regelung schwer praktikabel,
weil es seinerseits einen rechts- und
handlungsfähigen Vertragspartner vor-
aussetzt. Zwar könnte man grundsätzlich
mit den existierenden Verbänden Verträ-
ge schließen, aber es bestünde dann wie-
derum das Problem der Repräsentativi-
tät. Deshalb ist es vorzugswürdig, dass
die Universität einen solchen Beirat per
Satzung einrichtet. Das kann sie ohne
Verstoß gegen den Grundsatz der Tren-
nung von Staat und Religion oder gegen
das Selbstbestimmungsrecht tun, wenn
darauf geachtet wird, dass die muslimi-
sche Seite die Zusammensetzung des Bei-
rats maßgeblich bestimmt und die Hoch-
schule keinerlei inhaltlichen Einfluss auf
seine Entscheidungen nehmen kann.

Hinsichtlich der Zusammensetzung
hat der Wissenschaftsrat die Beteiligung
islamischer Theologen angemahnt, um si-
cherzustellen, dass der Beirat über theo-
logische Kompetenz verfügt. Außerdem
wird nach dem Vorbild der Islamkonfe-
renz eine Mischung aus organisierten
und nichtorganisierten Muslimen gefor-
dert, um dem Umstand Rechnung zu tra-
gen, dass in Deutschland auch viele Mus-
lime leben, die sich keinem der Verbände

zurechnen lassen. So soll erreicht wer-
den, dass der Beirat insgesamt die Viel-
falt des Islam in Deutschland widerspie-
gelt. Das Vorbild der Islamkonferenz
lenkt so den Blick auf die „Muslime des
öffentlichen Lebens“.

Hiergegen ist nicht zu Unrecht einge-
wandt worden, es sei unklar, wen diese
Personen des öffentlichen Lebens eigent-
lich vertreten, wenn es doch gerade an
mitgliedschaftlichen Strukturen fehlt,
die allein die notwendigen Legitimations-
ketten zwischen Vertretern und Vertrete-
nen herstellen können. Weil diese Legiti-
mation unerlässlich ist, muss die Zusam-
menarbeit in erster Linie über die Verbän-
de organisiert werden, denn diese verfü-
gen über eine entsprechende Struktur.
Würde der Staat sich nur die ihm beson-
ders genehmen Vereinigungen aussu-
chen, so läge der Vorwurf nahe, man ver-
suche, sich in verfassungswidriger Weise
einen „Staatsislam“ zu schaffen. Deshalb
bedarf es eines Ansprechpartners, der
die organisierten Muslime in Deutsch-
land möglichst breit erfasst. Diese Vor-
aussetzung erfüllt der seit dem Jahr 2007
unter dem Namen Koordinationsrat der
Muslime in Deutschland (KRM) beste-
hende Zusammenschluss des Zentralrats
der Muslime in Deutschland (ZMD), der
Türkisch-Islamischen Union der Anstalt
für Religion (Ditib), des Islamrats für die
Bundesrepublik Deutschland (IRD) und
des Verbandes der Islamischen Kultur-

zentren (VIKZ). Die Universität kann
eine eigene Auswahl der Verbandsvertre-
ter vermeiden, wenn sie es dem KRM
überlässt, die Vertreter der organisierten
Muslime im Beirat zu benennen. Die Be-
nennung der nichtorganisierten Vertre-
ter und der Theologen sollte einvernehm-
lich durch Hochschule und KRM erfol-
gen. Hierdurch erhalten diese eine eige-
ne Legitimation.

Das wohl heikelste Thema betrifft die
Beteiligung des Beirats in Berufungsver-
fahren. Hier sollte man sich an den für
die christlichen Kirchen vorhandenen Re-
gelungen orientieren. Gleichwohl ist dar-
auf zu achten, dass die von der Wissen-
schaftsfreiheit geschützte Autonomie der
Universität und ihrer Einrichtungen in
Berufungsverfahren ein wichtiges Instru-
ment der Qualitätssicherung darstellt.
Deshalb müssen das universitätsinterne
Auswahlverfahren und die sich daran an-
schließende Beteiligung des Beirats von-
einander getrennt gehalten werden. Der
Beirat wählt das Personal nicht mit aus,
stattdessen steht ihm lediglich ein Ableh-
nungsrecht aus religiösen Gründen (bei
den christlichen Kirchen: Lehre und Le-
benswandel) zu. Er darf deshalb erst be-
fasst werden, wenn nach Beteiligung al-
ler universitären Gremien die Berufungs-
liste feststeht und der Ruf erteilt werden
könnte. Aus den christlichen Kirchen ist
bekannt, dass diese Trennung zwischen
wissenschaftlicher Auswahl des Perso-
nals durch Hochschule und Fakultät und

sich daran anschließender Beteiligung
der Kirche mit einem Ablehnungsrecht
nicht immer hinreichend beachtet wird.
Problematische Vermischungen der un-
terschiedlichen Rollen von Hochschule
und Religionsgemeinschaft sollten des-
halb bei der Gründung islamisch-theolo-
gischer Zentren von vornherein vermie-
den werden.

Die Entscheidung für die Einrichtung
islamisch-theologischer Zentren bietet
wissenschaftspolitisch neue Perspekti-
ven für alle religionsbezogenen Wissen-
schaften, und mit der Annäherung an die
Behandlung der christlichen Kirchen im
universitären Bereich setzt sie ein wichti-
ges integrations- und religionspolitisches
Signal: Anders als bei den Kopftuchver-
boten einiger Bundesländer ersetzt der
Staat seine bislang religionsfreundliche
Haltung nicht durch eine stärkere Distan-
zierung, sondern er erstreckt sein Ko-
operationsangebot auf die Muslime.
Dass er außerdem ein Zähmungsinteres-
se verfolgt, ist legitim. Ob die Entschei-
dung langfristig die erhofften Früchte
trägt, kann heute niemand wissen. Aber
man sollte sich die in ihr liegenden Chan-
cen nicht durch die falsche Annahme ver-
bauen, die Sache sei rechtlich nicht mach-
bar.
Professor Dr. Christian Walter lehrt öffentliches
Recht einschließlich Völker- und Europarecht an
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Er
war Mitglied der Arbeitsgruppe „Theologien und
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An vielen Orten Europas scheinen sich
die Integrations- und Legitimationskräfte
der repräsentativen Demokratie erschöpft
zu haben. Der Aufstand gegen „Stuttgart
21“ ist in Deutschland ebenso wenig singu-
lär, wie die deutschen Bürger-Proteste in
Europa Ausnahmen sind. In Italien, Frank-
reich, Großbritannien, Irland oder Öster-
reich fühlen sich viele von vielen ihrer Re-
präsentanten in den Parlamenten ebenso
schlecht bis gar nicht vertreten. Die Bür-
ger widersetzen sich auch rechtlich ord-
nungsgemäß zustande gekommenen Ent-
scheidungen, weil sie sich mit ihren Anlie-
gen während deren Genese marginalisiert
oder schlicht ignoriert fühlten. Es „bro-
delt“ in so manchen Gesellschaften.

In Dänemark, Schweden, Belgien, den
Niederlanden und der Schweiz suchen vie-
le verängstigte, frustrierte, um Zukunft
und Wohlstand fürchtende Bürgerinnen
und Bürger eher Zuflucht bei nationalisti-
schen, fremdenfeindlichen Kräften, die
derzeit vor allem „den Islam“ und „die
Ausländer“ als Sündenböcke für missliche
Lagen brandmarken. Sie illustrieren die
eine Quelle der doppelten Krise der der-
zeitigen Demokratie: Diese vermag natio-
nal verfasst gegenüber den längst global
agierenden Märkten das lebensweltliche
Versprechen der europäischen Demokra-
tie, eine faire Verteilung der Lebenschan-
cen, nicht länger einzulösen.

Mit der anderen Seite der doppelten Kri-
se der Demokratie, dem „repräsentativen
Absolutismus“ (Wolf-Dieter Narr), sehen
sich die Bürger freilich nicht zum ersten
Mal konfrontiert. Schon vor 150 Jahren
fanden viele Bauern, Handwerker und Ar-
beiter in den schweizerischen Kantonen
Baselland und Zürich, ihre Interessen kä-
men kantonal und auf Bundesebene in
den zu den ältesten rein repräsentativen
Demokratien Europas gehörenden Parla-
menten zu kurz. Die liberalen Sieger von
1848 hatten damals in der Schweiz andere
Prioritäten: Der Ausbau der Verkehrswe-
ge, vor allem die Eisenbahn, mit all ihren

Brücken und Tunnels damals der große
Wachstumsmotor, besetzte alles vorhande-
ne Kapital; viele „der kleinen Leute“ muss-
ten wegen der billigeren Konkurrenz ihre
Preise senken, während die Produktions-
kosten stiegen, ohne dass sich die libera-
len Repräsentanten dieser Sorgen annah-
men. So verlangten sie nach „Volksrech-
ten“, Initiativ- und Referendumsrechten,
um bei wichtigen Verfassungs- und Geset-
zesreformen das „letzte Wort“ haben zu
können. Sie wollten so aus ihrer „Schein-
souveränität“, wie es in ihren Aufrufen
hieß, eine echte „Volkssouveränität“ ma-
chen. So kam die Schweiz über eigentliche
demokratische Revolutionen in einigen
wichtigen Industriekantonen zu Verfas-
sungsreformen auf Bundesebene, die
1874 mit dem fakultativen Gesetzesrefe-
rendum und 1891 mit der Volksinitiative
für Verfassungsrevisionen die „Direkte De-
mokratie“ schufen, welche die schweizeri-
sche Politik seither so prägt.

Bemerkenswert ist die Ausstrahlung,
welche die schweizerische Anwendung ei-
ner Idee aus der Mitte des revolutionären
Frankreichs von 1791 schon vor mehr als
100 Jahren bis an die Westküste der Verei-
nigten Staaten fand: Der New Yorker Jour-
nalist John W. Sullivan reiste 1889 nach
Zürich und verfasste auf Grund seiner Re-

cherchen bei den Zürcher Pionieren der di-
rekten Demokratie und seiner Beobach-
tungen der sofort zahlreichen Initiativen
und Referenden im direktdemokratischs-
ten Kanton der Schweiz ein Büchlein, das
in den 1890er Jahren in Oregon und Kali-
fornien unter den dortigen Bauern, Hand-
werkern und Arbeitern besser verkauft
werden sollte als die Bibel. Sie wehrten
sich aus ganz ähnlichen Gründen wie 30
Jahre zuvor ihre Zürcher Kollegen gegen
die Geringschätzung ihrer Interessen in
den von den Eisenbahnbaronen gekauf-
ten Landesparlamenten von Salem und Sa-
cramento: 1904 erweiterte Oregon, 1911
Kalifornien seine Verfassung um die parti-
zipativen Bürger- und dank diesen bald
auch um die entsprechenden Bürgerin-
nen-Rechte der direkten Demokratie.

Seither will trotz aller Unterschiede
und immer wieder aufkommender Kritik
sowohl in der Schweiz wie an der amerika-
nischen Westküste kaum jemand mehr
gänzlich auf die direkte Demokratie ver-
zichten. Zu deutlich sind ihre Vorteile: Die
Distanz zwischen Bürgerschaft und politi-
scher Klasse ist deutlich kleiner als anders-
wo, die Identifikation und Zufriedenheit
der Bürger mit dem Staat größer, die reprä-
sentative Demokratie ist repräsentativer,
die politischen Systeme sind offener, für
Anregungen von unten und außen zugäng-
licher, die politische Kultur ist kommuni-
kativer, es kann weniger befohlen, es muss
mehr diskutiert, zugehört und überzeugt
werden, eine vielfältige Gesellschaft lässt
sich besser integrieren, alle müssen mehr
lernen, auf andere Ansichten zu achten –
alles Ansprüche, die moderne, ebenso gut
ausgebildete wie informierte Bürger mehr
denn je auch in der Politik stellen.

Vor allem in den vergangenen 40 Jah-
ren wurden die Volksrechte dies- und jen-
seits des Atlantiks deshalb in einer Intensi-
tät gebraucht wie nie zuvor. Dabei zeigen
sich aber auch unterschiedliche Schwä-
chen im Design der direkten Demokratie,
welche es vielen Deutschen heute schwer-

macht, sich für direktdemokratische Rech-
te zu erwärmen. Dabei werden Schwä-
chen der direkten Demokratie moniert,
welche weniger mit den direktdemokrati-
schen Prinzipien und viel mehr mit deren
Ausgestaltung und Praxis in der Schweiz
und Kalifornien zu tun haben.

In beiden Fällen sind es unzureichend
ausgestaltete Schnittstellen, welche die
Güte der direkten Demokratie schmälern.
In Kalifornien das viel zu antagonistische
Verhältnis zwischen direkter und indirek-
ter Demokratie, in der Schweiz, historisch
erklärbar, die unzureichende Abstimmung
zwischen den Grund- und Menschenrech-
ten und den Volksrechten.

In Kalifornien können Volksbegehren
innerhalb weniger Monate am Parlament
vorbei zur Abstimmung gebracht werden.
Beherrscht wird dort die öffentliche Mei-
nungsbildung durch bezahlte 30 Sekun-
den kurze Fernsehspots, was das System
ungeheuer kostspielig macht. Und der
Volksentscheid konzentriert sich auf or-
dentliche Wahltage, meist einmal alle 12
oder 18 Monate, was eine große Massie-
rung von Volksentscheiden an einem
Wahltag und entsprechend dürftige öffent-
liche Diskussion der einzelnen Vorlagen
zur Folge hat. Konsequenz: In Kalifornien
haben sich mächtige, finanzkräftige Inte-
ressensgruppen auch der direkten Demo-
kratie bemächtigt, sie kolonialisiert und
mit ihrer Hilfe das Parlament geschwächt,
teilweise sogar blockiert.

In der Schweiz ist diese Schnittstelle gut
ausgestaltet: Volksbegehren werden sind
dort viel mehr auf institutionelle Koopera-
tion, Dauer und Diskussion angelegt –
schon die Unterschriftensammlung darf
18 Monate dauern –, Verwaltung, Regie-
rung und Parlament nehmen sich Zeit für
eingehende Debatten und versuchen mit
Gegenvorschlägen den Reformern entge-
genzukommen. Diese Aushandlungspro-
zesse überzeugen sogar die Initiatoren oft
derart, dass sie ihr Volksbegehren beinahe
in einem von drei Fällen gar nicht mehr
zur Volksabstimmung kommen lassen.

Die Schwäche des helvetischen Designs
der direkten Demokratie liegt in zwei Be-
reichen: Einerseits erlaubt die Bundesver-
fassung dem Parlament nur die Ungültig-
keitserklärung von Volksinitiativen, wel-
che dem zwingenden Völkerrecht wider-
sprechen. Dazu wird im schweizerischen
Rechtsverständnis auch der Kerngehalt
der Europäischen Menschenrechts-Kon-
vention (EMRK) nicht gezählt. Das führte
nun in den vergangenen zehn Jahren zur
Volksabstimmung über sechs grundrechts-
widrige Volksbegehren, deren vier sogar
von einer Mehrheit von Volk und Kanto-
nen angenommen wurden. Das bedeutet
beispielsweise nun aber im Falle der
rechtsgültigen Verfassungsbestimmung ge-
gen den Bau von Minaretten, dass ein
Mensch, der deswegen in der Schweiz dar-
an gehindert wird, ein bauordnungsrecht-
lich korrektes Minarett zu bauen, und sei-
ne Klage bis vor den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte zieht, dort
höchstwahrscheinlich recht bekommt.
Denn der Verfassungsartikel gegen den
Bau der Minarette verletzt die EMRK. Das
wiederum hätte aber zur Folge, dass der
Wille einer Mehrheit der Stimmberechtig-
ten nicht umgesetzt werden könnte, was
wiederum die Glaubwürdigkeit der direk-
ten Demokratie untergraben würde, wo-
ran niemand ein Interesse haben kann.
Ebenso reformbedürftig ist die in der
Schweiz fehlende öffentliche Parteienfi-
nanzierung, die fehlende Transparenz der
Quellen der in Abstimmungskampagnen
investierten Geldmittel – ein Aspekt, der
wiederum in Kalifornien gut geregelt ist –
sowie fehlende Ausgleichsmechanismen,
die für einen fairen argumentativen Wett-
bewerb sorgen, was die Voraussetzung für
einen Volksentscheid ist, den die Verlierer-
seite akzeptieren kann.

Die Schweiz ist also in puncto direkter
Demokratie kein „Vorbild“, wie Schlichter
Heiner Geißler am Dienstag in Stuttgart
meinte, sondern ebenso wie Kalifornien
eine Inspirationsquelle, wie Deutschland

die direkte Demokratie auf der Höhe der
Zeit und entsprechend den Ansprüchen ei-
ner modernen Bürgergesellschaft einrich-
ten kann. Das würde dem um direktdemo-
kratische Elemente erweiterten System
der neuen deutschen Demokratie erlau-
ben, das gesellschaftliche, zivilistische
Knowhow, das heute brach liegt – die ei-
gentliche Quelle der Frustrationen so vie-
ler Bürgerinnen und Bürger – für das
Wohl und das Gedeihen der Gesellschaft
nutzbar zu machen.

Das wiederum hätte nicht nur bessere
und von den meisten akzeptierte Beschlüs-
se zur Folge, sondern auch ein neues Ver-
trauen in die Problemlösungsfähigkeiten
der Demokratie, welches die Deutschen
veranlassen könnte, mit anderen Europä-
ern auch die andere Seite der doppelten
Krise der europäischen Demokratie anzu-
gehen: die mangelnde transnationale Ver-
ankerung der Demokratie. Denn nicht nur
die EU hat mehr Demokratie nötig, son-
dern die Demokratie ist auch auf Europa
angewiesen. Nur so vermag sie die substan-
tielle Seite ihres Versprechens einzulösen.

Wie alle europäischen Gesellschaften
braucht heute auch Deutschland die Pro-
dukte einer fein und umsichtig ausgestalte-
ten direkten Demokratie mehr denn je:
Bürger, die ihre zivilen und sozialen Kom-
petenzen einbringen und sich so mit der
Politik neu anfreunden; eine Gesellschaft,
die viel mehr nachdenkt, diskutiert, auf-
einander eingeht und somit mehr lernt
und sich kommunikativ besser integriert;
sowie schließlich Politiker, die weniger ver-
einsamen und sich weniger entfremden,
sondern merken, dass es mit den Bürgern
sogar einfacher und vor allem dankbarer
ist, Werke und Beschlüsse zu fassen, die
diesen auch wirklich dienen.
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Heilung durch direkte Demokratie

Der Staat holt den
Islam an die Uni-
versität. Das kann – wie
bei den christlichen
Kirchen erprobt – zu
einer Modernisierung
der Religion führen.

Von Christian Walter

Die europäischen Staa-
ten sind in einer doppel-
ten Legitimationskrise.
Die Schweiz ist kein
Vorbild, aber Deutsch-
land kann von ihr und
Kalifornien lernen.

Von Andreas Gross


